
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1996/12/5 94/09/0109
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.12.1996

Index

60/04 Arbeitsrecht allgemein

62 Arbeitsmarktverwaltung

Norm

AuslBG §4 Abs6 Z2 lita idF 1990/045;

Hinweis auf Stammrechtssatz
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Stammrechtssatz

Ein Arbeitnehmer ist nur dann als Schlüsselkraft iSd § 4 Abs 6 Z 2 lita AuslBG anzusehen, wenn ihm auf Grund seiner

besonderen Quali;kation und/oder der vorgesehenen Stellung im Betriebsgeschehen (zB

Entscheidungsverantwortung) eine - besondere - arbeitsplatzerhaltende Position zukommt.
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